
Statistik: Eheschließungen/Ehescheidungen

Die Zunahme der Ehescheidungen ist eine gesellschaftliche
Realität. Die Zahlen haben sich seit 2002 auf einem hohen
Niveau eingependelt. 2004 war die Zahl der Ehescheidungen
unwesentlich niedriger als in 2003. Eine schlüssige Begrün-
dung für diese besorgniserregende Entwicklung haben auch
die Soziologen bisher nicht finden können.

1965 Eheschließungen 621.130* Ehescheidungen 85.304
1975 Eheschließungen 528.811 Ehescheidungen 148.461
1985 Eheschließungen 496.175 Ehescheidungen 179.364
1995 Eheschließungen 430.534 Ehescheidungen 169.425
2000 Eheschließungen 418.550 Ehescheidungen 194.408

2001 Eheschließungen 389.591 Ehescheidungen 197.498
2002 Eheschließungen 391.963 Ehescheidungen 204.214
2003 Eheschließungen 382.911 Ehescheidungen 213.975
2004 Eheschließungen 395.292 Ehescheidungen 213.691
2005 Eheschließungen 388.451 Ehescheidungen 201.700

Zusammengestellt von Klaus Schnitzler

* Es handelt sich um Zahlen des Statistischen Bundesamtes,
www.destatis.de.
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Umfrage 2006: „Vereinfachtes Scheidungsverfahren“

Anlass der letztjährigen Umfrage waren die hinreichend be-
kannten und in der öffentlichen Diskussion stehenden Pläne
des Bundesjustizministeriums, ein sogenanntes vereinfachtes
Scheidungsverfahren, verbunden mit dem Wegfall des An-
waltszwangs, einzuführen.
Bei diesen Plänen lässt sich dasMinisterium von der Überlegung
leiten, dass 71 % aller Scheidungen einvernehmlich erfolgen.
Bedarf es daher für eine Scheidung keines Anwalts mehr? Die
Umfrage, an der eine beeindruckend große Anzahl der in der
Arbeitsgemeinschaft Familienrecht organisierten Anwältin-
nen und Anwälte aus allen OLG-Bezirken teilnahm, zeigt ein
völlig anderes Bild.
Die betroffenen Parteien – und um diese muss es dem Gesetz-
geber gehen – verfügen ohne anwaltliche Hilfe über nur
unzureichende Informationen und gehen von falschen Vo-
raussetzungen aus.
Bereits bei der Erstberatung beim Anwalt ist festzustellen,
dass die Parteien in rund 60 % der Fälle über so wichtige
Punkte wie Zugewinnausgleich, Unterhalt und Versorgungs-
ausgleich überhaupt nicht informiert sind.
Informationen, die sie sich zuvor aus dem Internet, aus Zeitschrif-
ten etc. besorgt haben, werden zu 73 % falsch verstanden bzw.
führen zu falschen Schlussfolgerungen für die eigene Situation.
Der unzureichende Kenntnisstand steht dabei in keinerlei
Zusammenhang mit der persönlichen Situation der Parteien.

Kinderlose Mandanten, also gerade diejenigen, die im Fokus
der geplanten Gesetzesänderungen stehen, sind genauso we-
nig informiert wie Mandanten mit Kindern.
Bei Begleitpersonen, die den Betroffenen in der für sie
schwierigen Lage zur Seite stehen, liegt in 2/3 aller Fälle
keine höhere Sachkenntnis als bei den Betroffenen selbst vor.
Besser Verdienende sind nur in der Hälfte der Fälle etwas
besser informiert als weniger betuchte Mandanten.
Selbst dann, wenn die Parteien bereits eine notarielle Urkunde
unterzeichnet haben, stellt sich die Situation kaum günstiger dar.
73 % der Mandanten sind die materiell-rechtlichen Auswir-
kungen der getroffenen Vereinbarungen nicht in allen Kon-
sequenzen bekannt.
40 % sind über die Bedeutung der notariellen Urkunde als
Titel und sogar rund 78 % über die Voraussetzungen der
Abänderbarkeit nicht informiert.
Es darf daher nicht verwundern, dass
– bereits in der Erstberatung alle wichtigen Folgesachen

angesprochen werden müssen,
– schon die Erstberatung mindestens eine Stunde in An-

spruch nimmt und
– es in 79 % aller Fälle nicht bei der Erstberatung bleibt.
In der Folge werden dann nach Behebung des Informations-
defizits aus rund 50 % der vermeintlich einverständlichen
Scheidungen streitige Verfahren.
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